
Kleinere Beiträ

Das Nneue Missionsdekret der portugiesischen Regierung
Von Dr. Theodor €  €  C / ın Berlhin.

Die portuglesische Regierung hat 1mM Diario do Governo, TI1e.
Numero VO 13 Oktober 1926, eın längeres Dekreit mıit 31 Tikelin
veröfientlicht, worin sS1ie das portuglesische katholische Missionswerk

Dieder Heimat und ın den Kolonien einer Neuregelung unterwirtfit.
gesetzliche Neugestaltung der Rechtsverhältnisse erstreckt sich qauft alle
überseeischen Besitzungen Portugals, AUSSCHOMMEN diıe Patronatsgebiete
Fernasiens,, die einer Spezlalordnung folgen.

S€ des Dekreis ist nıcht die Kolonlalmission iın iıhrer
amtheit, S daß WITr eın inter- bzw. überkonfifessionelles Missionsdekret
VOT uns haben würden. Nur dıe Missiıon steht AB d Be-
handlung, und dıiese wlilederum mıiıt usscheidung aller iremden Elemente
19808 insofern, als sS1e Vo  e Portugiesen ausgeflührt wIird. Kurz
befaßt sıch das Dekret miıt der portugiesischen atholischen
Mission oder, WwWI1e ım Text auch heißt, mit der 10 q | Mission..

Der oberste Zweck des ekreis ist 1ne räitige Förderung des
portugiesischen Milssionswesens 1m Sinne einer resoluten nationalen.
Kolonilalpolitik. Diese örderung quß als Sanz bedeutend bezeichnet
werden. Alles ın allem CNOMMECN, gewährt keine negierung der Neuze1ilt
ihren miıss]ionarischen Landsleuten ın den Kolonien eine umfassende
finanzielle Unterstützung, W 1e das heutige Portugal. Merkwürdigerweise
hat ter dem geltenden Kegime der JIrennung Von aa und Kirche
jenes System der Missionsunterstützung seine teilweise Auferstehung SE-
telert, das 1n den Zeıten der großen überseeischen Entdeckungen qaut
der iıberischen Halbinsel ausgebildet WwWurde. Nachdem schon die Regle
rungsverordnungen VO Januar 1920 un VoO August mıt der
AUS der Einführungszeit des Irennungsgesetzes (1911) stammenden un-
ireundlichen Haltung die Missionen ntschıeden ebrochen hatten
werden 1m gegenwärtigen Dekret dıe Bande ireundschafitlicher Zu-
sammenarbeıt zwıischen Kegierung und Missıon noch Nge geknüpft.

Die ) M A diesem ecuen Schritt schildert unNns dıie
Kegierung in dem ausführlichen Motivenbericht, der dem Wortaut des
Dekrets vorausgeschickt wIird. Die 'K des Trennungsgesetzes, aut
die Missionen angewandt heißt darın einen erschrecken-
den ückgang der pezılisch portuglesischen Missionstätigkeit ur Folge;
ın die entstandenen Lücken selen iremde Missionare, besonders Adus
Amerika mıiıt ihren reichen Vorräten Dollars eingerückt; VOo and-
punkt der nationalen Kolonialpolitik aus hätten siıch daraus manche Un
zuträglichkeiten ergeben, deren sıch die egierung durch eine kräitigere
mMusse.
elebung des ausgesprochen portugiesischen Missionswesens erwehren

Nebenbei bemerkt, haben offenbar die A INn 181 ©:,;
denen 1m TE 1917 ın Portugal e1in nstitut aufgemacht wurde, den Aus
iall der katholischen Missionskräfite nicht können. Für das ge-
nannte Institut verausgabte die egıerun ebenfalls nach dem Motiven-
bericht bisher Millionen Eskudos, und iür das echnungs]ahr
1926/27 ist mt weiteren 8’4 000 Eskudos dacht.

Die 1 d der gegenwärtigen portugiesischen:
Missionsunterstützung uınterscheidet sich wesentlich VO)  —; der der eren
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Jahrhunderte Ehedem galt der Satz, daß die Ausbreitung des Christen-
TumMs dıe vornehmste Auigabe der Kolonialpolitik sel, eute wiıird die
Missıon als Hiılfsmittel Ur TT“  un der Kolonlalzıele heran  ZO
Einstens erblickte mMa  >; In der Glaubensverbreitung eın  +& selbständıges Ziel,
jetzt ist S1IE ın politisches Instrument. Der Eigenwert der Missıon wird
in dem vorliegenden nıcht geleugnet, aber CS bekundet ıhm sCQ
über e1n völlıges Desinteressement.

Der des euen Dekrets jautet „Organisches Statut für me
portuglesischen katholischen Missionen in Aifrika un: auf 1mMo0r.  b

Sein Inhalt verteilt sich auft elf Abschnitte mıt folgenden Über-
schriıften: Portugiesische katholische Missionen, Juristische Persön-
hchkeit, Bildungsanstalten un in Personal, Klassifikation Ader M1S-
sionen, Jährlhliche Dotatıon, Programm, Missıionsleıtung, Missio-
nNnare und Hiılismissionare, Besoldetes und kontraktliıch verpiflichtetes
Personal. Allgemeine Bestimmungen, 11 UÜbergangsbestimmungen.

Lassen WITr die wichtigeren Eınzelbestimmungen
folgen!

Die Trennung VON aa und Kirche bleiıbt in den Kolonien bestehen
(Art. doch wird dıe Mitarbeit der portugiesischen katholischen Miıssıon
ANSCHOMMEN (Art 2) e siıch in allen Teilen der portugiesischen Kolonien
niederlassen kann (Art. 4). Als portuglesische katholische Miıssionen 1mM
Sınne des Gesetzes gelten JeHE; die im Einverständnis mit der 1  Tun
ın den portugiesischen Besitzungen errichtet worden sıind bzw. werden
eine budgetmäßige Dotation erhalten und der geistlichen Jurıisdıktion un:
Oberau{fsicht dier portugiesischen Prälaten vollkommen unterworfen S1N:  dc.
(Art. 3)

Die portuglesischen katholischen Missionen genießen die
einer juristischen Person (Art. 9). Die Missionsgüter gehören den Mis-
sionen un sind vollständig steuerirei. Die egierung für eıne
würdige bischöfliche Hesidenz (Art 6) Die für die Missionsunter-
nehmungen notwendigen Ländereien stellt dıe Regierung unentgeltlich
ZUT Verfügung; j88) Angola un Mozambique dürifen diese Konzessionen
eiıne zusammenhängende Fläche VOoO  — 2000 Hektar erreichen, ın den
übrigen Kolonien ıne solche Von 00 Hektar (Art. 9).

Die portuglesischen katholischen Missionen werden aus
Missionaren (Priestern) und Hiliskräiften (Nichtpriestern) beiderlei
schlechtes; S1€E mussen portugiesischer Nationalıtät sein un ihre Er-
zıiehung In den dafür bestimmten 5EemMINATIEN en (Art. 10)
Der aa erleiht den heimatlichen Missionsseminarien SE.IN e Unter-
stützung durch unentgeltliche rlassung der ebaude un sonstigenKigentums, durch ewährung außerordentlicher Beihiltfen eren
Einrichtung, durch einen Jahreszuschuß Von 1350 Kontos 1 (Art. 11).Die nter Nr e Beihilfe: wird gegenwärtig aut Millilonen
tskudos angesetzt (Art 91). UÜber cie Verwendung der Grelder muß der
Regierung Jährlich Hıs LU S} August Rechenschaft a  ele:; werden
(Art. 12) Falls die bestehenden Missionsgeselischaften die hinreichende
Anzahl VO)  o} Missionaren nıcht aufbringen, nımmt die Regierung dıe
Mıtarbeit anderer in Anspruch, die aber portugiesischen Prälaten
wirken_ mMussen „Missionare. die keine Portugiesen sınd. en gemäß

Fın OoNntio ist gleich 1000 Kskudos (Milreis): 100 Eokudos gelten SESCHwärtıg 21 % Reichsmark.
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den gesetzlichen Vorschriften VOT Gericht schriıftlich aul ihre Nationalıtät
/ A verzichten‘ (Art 14)

Es werden WI1€e bisher Zentralmıssionen und Nebenmissionen, die
beıde ihre Fiılıalen haben können unterschieden (Art 15 16) Im Kın-
verständnıs mıiıt der Kolonilalregierung ann diıe Art der Miıssıon geändert
werden (Art 15)

Für die Zentral- un Nebenstationen wiıird Haushaltsplan der e1N-
zeinen Kolonı:en jährlich 10€ bestimmte Summe angesetzt dıe wenıgsiens
die Höhe der ge.  g jestgesetzten Summe erreichen muß Ferner
erhält der Dırektor rala der Missıon jJährlich einNne€e Pauschalsumme

Außerdemiür das Missionswerk, besonderen {ür Neugründungen
bleibt der Jährliche Beitrag VON 900) Eskudos {ür den Reserveionds
jeden Missıonsstation bestehen (Art 19)

„Das allgemeine rogramm der natıonalen Missionen bılden die ET-
haltung der Interessen des portugiesischen Kolonialreiches und dıe Eint-
wicklung SeCINES moralıschen, intellektuellen un materiıellen Fortschrittes

möglichst eıtem Sinne gefaßt entsprechend den Verhältnissen
eden Missıon““ (Art 21) im einzelnen umfifaßt das Programm Die Er-
zıehung der Kingeborenen Menschen un treuen Untertanen
Portugals; die Schultätigkeit den verschiedensten Formen und Arten;
die sanıtaren und karıtativen Unternehmungen; wissenschafitliıche AÄAT-
Deliten und Sammlungen woiür die eg]erun die Instrumente und SON-
stıgen Requisiten ZUF Verfiügung stellt (Art 21)

Die Bıschöle DZ W rälaten empfangen dasselbe (rehalt WI1€e Ad1€e
Provınzvorsieher (Art 22) S1e entlassen us  < die
Missionare (Art 23) Die Anstellung VOoO  — Distriks- der KRegionaloberen
geschieht Einverständnis mıt den Kolonialbehörden (Art 25) Wenn
der Bischo{f bzw Prälat VOo  m Ablauf VOoO zehn Dıenstjahren 100| Amt
niıederlegt WwIrd ihm 1Ne entsprechende Lebensrente zuteılnl (Art 26)
Nach zehn Dienstjahren hat derselben Weise CIn Anrecht auf Pen-
SION1CTUNG W 1I€e diıe Staatsbeamten mıt den eiıchen (rehaltsbezügen
(Art 27) Jedes Jahr bıs Zzum 30 Junı INusSsen die Prälaten ıhren Bericht

den Kolonlalminister einsenden (Art Die Missionsschulen unier-
stehen Nnu  — den Missionaren die AIn nde des Schuljahres der Kegierung
Bericht erstatten (Art J0)

Die Missionare erhalten für hre Person ein Jahreseinkommen Von
900 Eskudos, die Hilispersonen eın solches VON 600 Eskudos nach acht
Dienstjahren steigt das Eınkommen Prozent und nach welıteren

tün{f jahren jedesmal 25 Prozent b1ıs das Doppelte des rund-
gehalts erreicht hat außerdem muß die Kolonlalregierung ihnen ent-
sprechend den oörtlıchen Verhältnissen e1NC! Subvention gewähren (Art 22)
Missionare und ihre Hilfspersonen beiderlei Geschlechts sınd PCNSIONS-
berechtigt (Arl A 34) das gılt aber nNnu  - für gehbürlige oder naturalısıerte
Portugliesen (Art 39) Für die Heranbildung einheimischen Klerus
ann Unterstützung gewährt werden (Art 39)

Die Missionare können außer dem Hilfspersonal weılıtere Personen
den ienst nehmen, dıe nach UÜbereinkunit mıf der hegierung besoldet

werden. Falls diese Vo  — Europa kommen, haben sIE ein echt qauf freie
UÜberiahrt (Art. AHESS—43)

Hen Personen der Miıssion ist verboten selbst odier UTr«C andere
andel werbe oder Ackerbau reıben, nier allerdings nicht
der Ackerbau ınd das (rewerbe Dienste der Miıssion verstanden WIrd
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(Art. 4) Auf Antrag der Missionsleitung kann die Einfuhr aller für die
Miıssıon bestimmten Gegenstände sTeUEeTr- und abgabenirei gemacht werden
(Art 47) Die Jungmänner der Missionsanstalten werden au{f Antrag DIS
ZU Eintritt ın die Mission Vo Milıtärdienst beireit; der Missionsdienst
ist iın allen seinen rechtliıchen Wiırkungen dem Militärdienst gleich
(Art 48)

Literarische Rundschau
Die Katholischen Missionen 19-199| (Jahrgang 4(-54)

Von Dr. Joh Thauren N St Gabriel, Mödling.
Unter den deutschen katholischen Missionszeitschriften nehmen 99:  rvte

Katholischen Miıssıonen“ eıinen hervorragenden Platz e1n. Sıe
bieten der Missionswissenschaft viel Materıal, daß SIe ıne besondere lıte-
rarısche Rundschau erfordern. Im HKolgenden sın.d 19048 dıe ahrgänge der
Nachkriegszeit berücksichtigt In den Kundschauen dıeser Zeitschrift sınd
die einzeinen Missionsnachrichten der KM mehr der weniger ausglebig he-
rucksichtigt worden, daß WIT u1lls hler quf dıe Au{fsätze beschränken durfifen

Die en In der vorliegenden Periode verschiedene Veräande
ruUnNngSenN erleht. 1918 hatte Väih VOo Huonder die Redaktion uüber-
NOMIMLIMNEN un 1924 trat Arens seine Stelle Die Redaktionsperiode

Vaths WAar ine Zeit voller Sorgen und Nöten. er gereicht ıhm
bleibenden Ruhm, die KM 1n dieser schwersten Zeit gerettet und dadurch
wesentlich ZUu Aufbau des heimischen Missionswesens beigetragen haben
Inhaltlıch stand ın dıeser Zeit das eutischne Missionswesen 1m Vordergrund,
ber TOLzdem hat gerade den überpartelılichen harakter der Zeıit
chrift nach der natıonalen w1ie Ordens- un genossenschaftlıchen Seite hın
voil gewahrt Äußerlich hat dıe Zeitschrift einen echsel 1m Verlag erleıden
müssen. Aus finanziellen Grüunden S  E SIE VO  - erder 4 dıe Aachener
Franziskus-Xaverius-Druckerei 5 über, wodurch die Zeıitschrift ıhren privaten
harakter verlor und Jetzt a1s „amtlıches Organ für die Gebildeten des
Glaubensvereins deutscher unge  66 ın CeNSeTEIM Zusammenhang mıiıt dem FXV
ste Leider nußte sıch der Verlag dazu entschließen, das Format der Zeit-
chrıft 1n der Notzeit für dıe Jahrgänge 49— 53 andern. Miıt 1927 be-
ginnen dıe Katholischen Missionen den ahrgang nıt dem Monat Januar, der
vorhergehende wurde daher DIis Dezember 1926 durchgeführt.

FKur dıe ] 191 S brachte die eachtenswerte
Beiträge. Das Erscheinen der Schmidlinschen Missionsgeschichte gab Ver-
BUE  S  n  e dem Artikel: Missionsgeschichte, gezeichnet VO th „Leitende

DIie alteren Jahrgänge ueten eine große Fulle missionswissenschaft-
hıchen Materi1als, dessen Benutzung das Fehlen eines Registerbandes erschwert.
Für ihre Prıivatzwecke hat die Missionsakademie Gabriel den nhalt der
alteren Jahrgänge systematisch ın einer artothe zusammengestellt.

505 132
S Vgl die Darlegungen des Fürsten Aloıs LOwensteıln hiıerüber 73

Miıt eft des 51 ahrgangs. Über den Anteil 7  es Herderschen
Verlags 5 152

ahm unter em euen Generalsekretär den Titel „Miss1ions-
druckereı“‘

133 Der Untertitelö1 „‚Monatsschrift des ereins der Glaubens-
verbreitung“ War bis Zzu Verlagswechsel lediglıch ine hıstorische Erinnerung

dıie ursprungliche Abhängigkeit der KM VOo dem Lyoner Organ.
JI, 358 Eine ausführliche Besprechung des Schmidlinschen Werkes,

259} der dıe Fachleute der mıtarbeiteten.


